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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Die Anmeldung zum Kursus verpflichtet zur Leistung des vollen Honorars. 

2. Nichterscheinen zum Unterricht verpflichtet trotzdem zur Zahlung des vollen Honorars. 

3. Eine Rückzahlung für versäumte Stunden kann nicht erfolgen. Versäumte Stunden können nach Absprache, 

Möglichkeit und Angebotslage in Parallelkursen der gleichen Kursstufe nach- oder vorgeholt werden. Bei 

Nichtteilnahme eines Kurses durch Krankheit kann der Vertrag unter Vorlage eines ärztlichen Attestes 

zunächst für maximal 3 Monate stillgelegt werden. Die Stilllegung eines Vertrages hat keinen Einfluss auf 

die Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist bezieht sich immer auf den Vertragsbeginn. Die Zahlpausen werden 

am Ende des Vertrages angehängt. Sollte ein Weitertanzen nicht mehr möglich sein kann unter Vorlage eines 

Attestes eine Gutschrift in Form eines Gutscheins für den Kurs erstellt werden. Der Tanzkurs ist nicht 

übertragbar auf dritte Personen. 

4. Bei rechtzeitiger schriftlicher Abmeldung (10 Tage vor Kursbeginn) wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr 

von 15 Euro erhoben. Bei Neuanmeldung innerhalb von 3 Monaten wird die Bearbeitungsgebühr auf den Kurs 

angerechnet. 

5. Bei Abmeldung und erneuter Wiederanmeldung innerhalb 3 Monaten berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr 

von einem Monatsbeitrag pro Person. 

6. Bei Singlekursen erlischt die Gültigkeit der Anmeldung, falls keine Tanzpartner zur Verfügung stehen. 

7. Eine schriftliche Kursbestätigung ist nicht zwingend erforderlich. Wir bitten Sie, sich den Kurstermin zu 

merken. 

8. Wir behalten uns vor, die Unterrichtstage und -zeiten im Ausnahmefall zu ändern, soweit der 

Geschäftsbetrieb dies erfordert. Gegebenenfalls wird dem Teilnehmer ein kostenloser Wechsel in einen 

vergleichbaren Kursus ermöglicht. Sollten die angebotenen Ausweichtermine für den Teilnehmer nicht in 

Betracht kommen, erfolgt eine Rückzahlung der Kursgebühr bzw. der restlichen verbleibenden Kursgebühr. 

9. Die Gestaltung des Unterrichtes, die Auswahl der Unterrichtsräume, sowie die Wahl der Tanzlehrer stehen 

der Tanzschule frei. 

10. Während der hessischen Schulferien und an gesetzlichen Feiertagen entfällt der Unterricht für alle Kurse. 

Die Vertragslaufzeiten für die Schülerkurse werden nur für die Grundkurse und F-Kurse um die Dauer der 

Ferien verlängert, dies gilt nicht für die Gesellschaftstanzkurse. Für diese Kurse gelten die Betriebsferien 

der Tanzschule. Diese können Sie in der Tanzschule erfragen. Die Betriebsferien haben keinen Einfluss auf 

den Vertragsbeginn bzw. das Vertragsende. 

11. Sollten die Verträge nicht wie in den umseitig vereinbarten Konditionen rechtzeitig zum Vertragsende 
schriftlich gekündigt werden, so verlängern sich die Verträge um die jeweilig vereinbarten Konditionen. Dies 

gilt nicht für einen Jugendgrundkurs. Dieser Kurse endet von alleine.  

12. Sollten die monatlichen Lastschriften nicht von der Bank eingelöst werden, berechen wir eine Stornogebühr 
von 5 € je nicht eingelöster Lastschrift. Bei zweimaliger Nichteinlösung behalten wir uns das Recht vor, den 

Vertrag einseitig sofort zu kündigen und die bis zum Vertragsende anfallenden Kosten sofort 

einzufordern.</li> 

13. Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass Bilder und Videos der Tanzschule, auf denen 

ich/wir/unser Kind zu sehen bin/sind, auf der Homepage der Tanzschule veröffentlicht werden und auch für 

Werbezwecke (nur für die Tanzschule) genutzt werden dürfen. Ich/Wir können jederzeit Bild- und 

Videomaterial von der Homepage entfernen lassen. 

14. Sie tanzen in unseren Räumen auf eigene Gefahr. Jede Haftung für Personen und Sach-schäden, die nicht 
von Mitarbeitern oder durch Begebenheiten in der Tanzschule verursacht werden, ist ausgeschlossen. 

 

2. Änderung dieser AGB, Salvatorische Klausel 
 

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die 

unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in 

rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken. 

 

Stand: 07.2011 

 


